
 

 
Anmerkungen zu den Anregungen und Hinweisen vom Dezernat VI, Amt für Soziale Arbeit 

der Landeshauptstadt Wiesbaden – Amt 51.2 

Zu dem angeregten Wohnraum- und Gewerbebedarf wurden im Rahmen der vorbereitenden 

Untersuchungen Gutachten in Auftrag gegeben, die die bereits bei der Stadt vorliegenden 

Prognosen ergänzen.  

 

Ziel des Strukturkonzepts ist es, die Vorgaben der Landeshauptstadt Wiesbaden zur Mindestquote 

zur sozialen Wohnraumförderung von 30 Prozent zu ermöglichen. Darüber hinaus soll das Projekt 

Ostfeld für unterschiedliche Einkommensschichten und Altersgruppen geeignet sein. Ein 

differenzierter Wohnungsmix mit unterschiedlichen Haushaltsgrößen und die Förderung von 

Wohnungen für die Zielgruppen mit mittleren und niedrigen Einkommen soll ermöglicht werden. 

Auch das Thema der Barrierefreiheit stellt ein Kriterium in der Planung dar. Detailliertere 

Informationen zum Thema können dem Bericht zu den vorbereitenden Untersuchungen, der seit Juli 

2019 unter https://dein.wiesbaden.de/ecm-politik/wiesbaden/de/home/info/id/50 veröffentlicht ist, 

entnommen werden. 

 
In den vorbereitenden Untersuchungen für einen städtebaulichen Entwicklungsbereich wird die 

grundsätzliche Machbarkeit einer städtebaulichen Entwicklung geprüft. Ein Teil der vorgebrachten 

Hinweise bezieht sich auf die vorbereitende bzw. verbindliche Bauleitplanung, die dann in Angriff 

genommen wird, wenn die Stadtverordnetenversammlung die Satzung für eine städtebauliche 

Entwicklungsmaßnahme beschlossen hat. Die vorgebrachten Anregungen und Hinweise werden zur 

Kenntnis genommen und in den folgenden Planungsschritten berücksichtigt.  

 



 

 
Anmerkungen zu den Anregungen und Hinweisen vom Dezernat VI Amt für Soziale Arbeit - 

Amt 51.1 

 
Die Hinweise zum Thema Wohnen werden in der weiteren Planung berücksichtigt. Ziel des 

Strukturkonzepts ist es, die Vorgaben der Landeshauptstadt Wiesbaden zur Mindestquote einer 

sozialen Wohnraumförderung von 30 Prozent zu ermöglichen. Darüber hinaus soll das Projekt 

Ostfeld für alle Einkommensschichten und Altersgruppen geeignet sein. Ein differenzierter 

Wohnungsmix mit unterschiedlichen Haushaltsgrößen und die Förderung von Wohnungen für die 

Zielgruppen mit mittleren und niedrigen Einkommen soll ermöglicht werden. Auch das Thema der 

Barrierefreiheit ist ein Kriterium der Planung.  

 

In den vorbereitenden Untersuchungen für einen städtebaulichen Entwicklungsbereich wird die 

grundsätzliche Machbarkeit einer städtebaulichen Entwicklung geprüft. Ein Teil der vorgebrachten 

Hinweise bezieht sich auf die vorbereitende bzw. verbindliche Bauleitplanung, die dann in Angriff 

genommen wird, wenn die Stadtverordnetenversammlung die Satzung für eine städtebauliche 

Entwicklungsmaßnahme beschlossen hat. Die vorgebrachten Anregungen und Hinweise werden zur 

Kenntnis genommen und in den folgenden Planungsschritten berücksichtigt.  

 
 



 
 

Anmerkungen zu den Anregungen und Hinweisen vom Dezernat VI, Amt für Soziale Arbeit 

der Landeshauptstadt Wiesbaden – Amt 51.1 

 

In den Bericht sind die angegebenen Bedarfe der sozialen Infrastruktur berücksichtigt und die 

notwendigen Finanzmittel in die Kosten- und Finanzierungsplanung eingestellt. Im Rahmen der 

weiteren städtebaulichen Planungen, insbesondere bei der Frage der Wahl der Standorte für z.B. 

Kindertagesstätten, Stadtteilzentren, Einrichtungen für alte Menschen usw., wird die weitere 

Einbindung des Dezernat VI, Amt für Soziale Arbeit, erfolgen. 

 

Im Rahmen der weiteren Planung werden auch Konzepte diskutiert, die die unterschiedlichen 

Einrichtungen der sozialen Infrastruktur an einem Standort miteinander verknüpfen, um 

Synergieeffekte zwischen den Nutzungen zu ermöglichen. Darüber hinaus erscheint auch vor dem 

Hintergrund der Flächenverfügbarkeit eine Kombination unterschiedlicher Nutzungen an einem 

Standort sinnvoll. 

 
In den vorbereitenden Untersuchungen für einen städtebaulichen Entwicklungsbereich wird die 

grundsätzliche Machbarkeit einer städtebaulichen Entwicklung geprüft. Ein Teil der vorgebrachten 

Hinweise bezieht sich auf die vorbereitende bzw. verbindliche Bauleitplanung, die dann in Angriff 

genommen wird, wenn die Stadtverordnetenversammlung die Satzung für eine städtebauliche 

Entwicklungsmaßnahme beschlossen hat. Die vorgebrachten Anregungen und Hinweise werden zur 

Kenntnis genommen und in den folgenden Planungsschritten berücksichtigt.  

 
 






































